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A - Sanitätstarif 
 

 1. Grundleistungen   Tarif Fr. 
     

 1.1 Grundtaxe  (1)  210.-- 
 1.2 Grundtaxe Notfall Nicht aufschiebbare Transporte (1)  455.-- 
 1.3 Kilometerpreis, pro km  (2)  3.-- 
 1.4 Arbeitszeit Besatzung Je angebrochene 15 Minuten und pro 

Person 
(3)  

 Transporthelfer  
Dipl. Pflegepersonal (DN I) 

   
 20.-- 

 Rettungssanitäter IVR/ SRK 
Krankenpflegepersonal 
Dipl. Pflegepersonal (DN II) 
Kinder-Krankenpflege-
personal 

   
 
 
 
 30.-- 

 Rettungsleiter 
Intensiv- und Anästhesiepfle-
gepersonal 
Kinder- Intensivpflegepersonal 

   
 
 
 40.-- 

 1.5 Dienstleistungen ohne Trans-
port des Patienten 

Bei Dienstleistungen ohne Transportfolgen werden die 
Grundtaxe, die km-Pauschale bzw. km-Entschädigung 
sowie die Dienstleistung vor Ort in Rechnung gestellt. 

     
 2. Notarzteinsätze   Tarif Fr. 
     

 2.1 Notarztzubringer Notarztfahrzeug mit Besatzung  210.-- 
 2.2 Ärztliche Leistung Notarzt Der Notarzttarif beinhaltet die ärztliche Leistung eines 

Notarztes mit Fähigkeitsausweis, ohne Entschädigung für 
Vorhalteleistung, Notarzttransport, Verbrauchsmaterial, 
und Medikamente sowie technische und apparative Infra-
struktur. Bis zum Inkrafttreten des TarMed gilt noch der 
SLK-Tarif (Pos. 1015 ff.). Der TPW beträgt Fr. 4.95 (Sozi-
altarif SUVA). 

     
 3. Zuschläge   Tarif Fr. 
     

 3.1 Nachtzuschlag Pro Einsatz (4)  75.-- 
 3.2 Sonntags-/Feiertagszuschlag Pro Einsatz (5)  75.-- 
 3.3 Wartezeit Wird als Arbeitszeit verrechnet gemäss 1.4 
 3.4 Rückfahrten Für Rückfahrten des gleichen Patienten, am selben Tag, 

kommt der Normaltarif zur Anwendung. 
 3.5 Umwegfahrten Die zusätzlichen km sowie die Arbeitszeit werden ver-

rechnet. 
 3.6 Mehrere Patienten im  

Fahrzeug 
Die Grundtaxe wird jedem Patienten belastet. Die km-
Entschädigung, die Arbeitszeit, der Nachtzuschlag, der 
Sonntags-/ Feiertagszuschlag sowie der Zuschlag für den 
Einsatz mit Notarzt werden auf alle Patienten, ungeachtet 
des effektiven Leistungsbezuges, anteilmässig verteilt. 

 3.7 Begleitpersonen nicht taxpflichtig (kein Transportanspruch) 
 3.8 Isoletten- und Organ-

transporte 
Für diese Transporte gilt bei Einfach- wie bei Doppelbe-
satzung der vorliegende Tarif. 

 3.9 Material, Wäsche, Administra-
tion 

Medikamente, verschmutzte Wäsche, Verbrauchsmaterial 
usw. werden gemäss Rubrik C in Rechnung gestellt. 
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 4. Erläuterungen zu den Tarifpositionen    
     

 (1) Pos. 1.1 
 
Pos .1.2 

Die Grundtaxe umfasst 1 Stunde Arbeitszeit, die Einsatzdisposition, Infrastruk-
turkosten und Pikettstellungen. 
Ein Einsatz ist ein "nicht aufschiebbarer Transport", wenn er nicht planbar ist, 
das heisst, wenn er seit Eingang des Auftrags (Alarmierung) innerhalb einer 
Stunde stattfinden muss. 

 (2) Pos. 1.3 Für alle Fahrten / Transporte sind die gefahrenen Kilometer massgeblich. 
 (3) Pos. 1.4 In der Grundtaxe ist die erste Arbeitsstunde (Fahr- und Arbeitszeit) für die Be-

satzung (2 Personen) enthalten. Spesen wie Verpflegungs- und Übernach-
tungskosten, Verlade- und Autobahngebühren usw. werden zusätzlich nach 
Aufwand in Rechnung gestellt. 

 (4) Pos. 3.1 Der Nachtzuschlag gilt für alle Einsätze, welche zwischen 20.00 Uhr und 06.00 
Uhr begonnen werden. 

 (5) Pos. 3.2 Der Sonntags-/Feiertagszuschlag gilt für alle Einsätze, welche zwischen 00.00 
Uhr und 24.00 Uhr des betreffenden Tages begonnen werden. 

 
B - Solidarhaftung 
 
Neben dem Patienten haften für Forderungen aus Kranken- und Unfalltransporten der Sanität: 

a) die in ungetrennter Ehe lebenden Ehegatten, 
b) die Inhaber/innen der elterlichen Gewalt für minderjährige, unter elterlicher Gewalt stehende Kin-

der. 
 
C - Pauschalen für Zusatzaufwendungen 
 
Es werden für Material, Administration, Reinigung usw. fallweise zusätzlich in Rechnung gestellt: 
 
Co-
de Leistung CHF 

      
 Sauerstoffversorgung   

100Ohne Sauerstoff  
200Sauerstoff mit Sonde <6lt/Min 27.50
300Sauerstoff mit Maske >6lt/Min 39.00
400Nur Sauerstoff <6lt/Min 26.00
500Nur Sauerstoff >6lt/Min 36.00
600Behandlungs-Pakete  

    
 Administration   

111Administration / Wäsche / Reinigung (ohne med. Behandlung) 17.50
112Administration / Wäsche / Reinigung mittel 27.50
113Administration / Wäsche / Reinigung gross 75.00

    
 Dienstleistung vor Ort (ohne Hospitalisation)   

X15DVO / Patientenbeurteilung / Aufgebot Notfallarzt 31.50
X16DVO / Patient ins Bett legen 21.50
X17DVO / Längere Betreuung des Patienten 40.50
X18DVO / Exitus (nur Administr. / Gerätebenützung) 52.00

    
 Versorgungs-Pakete   
 Wundversorgung  
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X21Wundversorgung klein 11.00
X22Wundversorgung mittel 20.00
X23Wundversorgung gross 30.00
X24Augenspülung 12.00

 Infusion   
X41Infusion komplett 46.00

 Intubation  
X46Intubation 76.50
X47Intubation mit Co2 End. Exsp. Messung 96.50
X48Intubation mit Larynx-Maske 240.50

 EKG  
X51EKG 33.00
X52Blutdruck 12.50
X53Pulsoxymeter 13.50
X54EKG / Blutdruck  43.00
x55EKG / Blutdruck / Pulsoxymeter 54.00
x56Blutdruck / Pulsoxymeter 23.50
x57EKG mit Stimulationselektroden 68.00
x58EKG mit Stimu. Elektr.,Compl. Monitoring, Infusion komplett 135.00
x59EKG mit Stimu. Elektr.,Compl. Monitoring, Infusion, Medikamente 185.00

 Infusion / Monitoring  
x61Infusion, EKG 77.00
x62Infusion, BD 56.00
x63Infusion, sO2 57.00
x64Infusion BD, sO2 67.00
x65Infusion, EKG, BD 86.50
x67Infusion, EKG, sO2 87.50
x68Infusion, EKG, BD, sO2 97.50
x69Infusion, EKG, BD, sO2, Medikamente 150.00

    
 Behandlungs-Pakete   
 Medizinische Probleme  

671Hypoglykämie 144.00
672Fieberkrampf Kinder mit Medikamenten 134.00
674O2 / Infusion / EKG / Intubation 192.00
675O2 / Infusion / EKG / Blutdruck / Intubation 202.00
676O2 / Infusion / EKG / Blutdruck / Pulsoxy. / Intubation 213.00
677O2 / Infusion / EKG / Intubation / Medikamente 242.00
678O2 / Infusion / EKG / Blutdruck / Intubation / Medikamente 252.00
679O2 / Infusion / EKG / Blutdruck / Pulsoxy. / Intubation / Medikamente 263.00
681Angina Pektoris 146.50
682Kardiale Probleme ohne Medikamente 141.50
683Kardiale Probleme mit Medikamenten 191.50
684Lungenprobleme mit Medikamenten (SAL-IP) 198.50
685Trauma mit Medikamenten 191.50
686Verbrennungspatient ohne Infusion, pauschal ohne Set 98.00
687Verbrennungspatient mit Infusion, pauschal ohne Set 141.50
688Verbrennungspatient mit Infusion + Medikamenten pauschal ohne Set 235.00
689Verbrennungspatient mit Intubation, grosser Aufwand, pauschal ohne Set 350.00

 Polytrauma / Reanimation  
693Polytrauma ohne Intubation grosser Aufwand 400.00
694Polytrauma mit Intubation grosser Aufwand 471.50
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696Polytrauma ohne Intubation 303.00
697Polytrauma mit Intubation 374.50
698Reanimation normaler Aufwand 348.00
699Reanimation grosser Aufwand 456.50

    
 Materialsetzs   

AHalskragen 45.00
BKältebeutel mit Schutzüberzug 6.00
C Thoraxdrainageset 204.00
D Blutzucker-Test 10.00
EVerbrennungsset 50.00
FStimulationselektroden für Defibrillation 35.00
GOxylogbenützung inkl. Retablierung 66.50
HIsolette von Sanität inkl. Retablierung 46.50
IGeburtshilfe-Material 12.50
JSam-Splint - Schienen-Fixations-Material 19.00
KBurn Pac Mini 170.00
LBurn Pac Midi 380.00
MBurn Pac Maxi 560.00
NBegründete Zusatzaufwendungen  
O Larynx-Maske 235.50
P Intra Ossär-Set 95.50
Q Inhalations-Set  7.00
R Quick Trachea-Set 179.50
SPace-Maker Therapie 150.00
TDial-a-flo 15.00
UInfusions-Flüssigkeit  10.00
VChemie-Schutzanzug 56.00

W Replantatbeutel Hand 100.00
XReplantatbeutel Bein 300.00
YTrockeneis Beutel 85.00
ZBlutentnahme 12.60

 
x = zusammengesetzter Tarif mit Positionen 100, 200, 300, 400, 500 und 600 
BD = Blutdruck 
DVO = Dienstleistungen vor Ort 
sO2 = Sättigung O2 
 
Alle Pauschalen werden für die Abrechnung mit den Versicherungen detailliert auf der Rechnung 
ausgewiesen. 
 
D - Sondereinsätze 
 
Einsätze bei Grossereignissen werden wie folgt in Rechnung gestellt: 
• Arbeitszeit der Mitarbeiter gemäss den jeweils gültigen Ansätzen 
• Infrastruktur und Verbrauchsmaterial nach Aufwand 
• Einsatz anderer Organisationen gemäss deren Rechnungsstellung. 
 
E - Taxermässigung 
 
Bedeutet die Erhebung der vollen Taxe eine besondere Härte, so kann durch Beschluss der zustän-
digen Krankenhauskommission eine angemessene Ermässigung gewährt werden. 
 


